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Text 

Ausbildungsstätten für die Ausbildung zum Facharzt 

§ 10. (1) Ausbildungsstätten für die Ausbildung gemäß § 8 sind Abteilungen und sonstige 
Organisationseinheiten von Krankenanstalten, einschließlich Universitätskliniken, sonstige 
Organisationseinheiten von Medizinischen Universitäten oder Universitäten, an denen eine Medizinische 
Fakultät eingerichtet ist, Sonderkrankenanstalten, Untersuchungsanstalten der Gesundheitsverwaltung, 
arbeitsmedizinische Zentren gemäß § 80 des ArbeitnehmerInnenschutzgesetzes (ASchG), BGBl. 
Nr. 450/1994, Anstalten, die für die Unterbringung geistig abnormer oder entwöhnungsbedürftiger 
Rechtsbrecher bestimmt sind, sowie Krankenabteilungen in Justizanstalten, die als Ausbildungsstätten für 
die Ausbildung zum Facharzt eines Sonderfaches anerkannt worden sind. 

(2) Die Anerkennung als Ausbildungsstätte für die Ausbildung zum Facharzt eines Sonderfaches ist 
zu erteilen, wenn gewährleistet ist, dass entsprechend den fachlichen Erfordernissen die Ausbildungsstätte 

 1. nachweislich über einen fachärztlichen Dienst verfügt, der von einem Facharzt des betreffenden 
Sonderfaches geleitet wird, dieser oder der den Leiter vertretende Facharzt zumindest während 
der Kernarbeitszeit anwesend ist, sodass die Anleitung und Aufsicht der Turnusärzte 
gewährleistet ist, und neben diesem mindestens ein weiterer zur selbständigen Berufsausübung 
berechtigter Facharzt des betreffenden Sonderfaches beschäftigt ist; unter Bedachtnahme auf die 
Besonderheit einzelner Sonderfächer kann die Leitung der Ausbildungsstätte auch von einem 
Absolventen einer entsprechenden anderen naturwissenschaftlichen Studienrichtung 
wahrgenommen werden, sofern mit der unmittelbaren Anleitung der und Aufsicht über die 
Turnusärzte ein Facharzt des betreffenden Sonderfaches betraut worden ist; 
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 2. im Hinblick auf die von ihr erbrachten medizinischen Leistungen nach Inhalt und Umfang den 
Turnusärzten die erforderlichen Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten entsprechend der 
Sonderfach-Grundausbildung sowie der Sonderfach-Schwerpunktausbildung vermittelt; 

 3. über alle zur Erreichung des Ausbildungszieles erforderlichen fachlichen Einrichtungen und 
Geräte einschließlich des erforderlichen Lehr- und Untersuchungsmaterials verfügt; 

 4. sofern pflegerische Leistungen zu erbringen sind, über einen Pflegedienst verfügt, der die 
Durchführung jener Tätigkeiten, die in § 15 Abs. 5 GuKG in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBI. I Nr. 185/2013 ausdrücklich bezeichnet sind, gewährleistet und Turnusärzte für diese 
Tätigkeiten insbesondere im Zeitraum der neunmonatigen Basisausbildung herangezogen werden 
können, wenn dies für den Erwerb der für die Erreichung des Ausbildungsziels erforderlichen 
Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten notwendig ist; 

 5. über ein schriftliches Ausbildungskonzept verfügt, das die Vermittlung der Lerninhalte gemäß 
den auf Basis dieses Gesetzes erlassenen Verordnungen zeitlich und inhaltlich strukturiert 
festlegt. 

(3) Gleichzeitig mit der Anerkennung einer Ausbildungsstätte für die Ausbildung zum Facharzt 
eines Sonderfaches gemäß § 8 ist die Zahl der Ausbildungsstellen für die Sonderfach-Grundausbildung 
sowie die Sonderfach-Schwerpunktausbildung, festzusetzen. Dabei sind die in Abs. 2 für die 
Anerkennung als Ausbildungsstätte genannten Voraussetzungen einschließlich der Zahl der ausbildenden 
Ärzte, die allfällige Bettenzahl sowie der Inhalt und Umfang der medizinischen Leistungen der 
Einrichtung entsprechend zu berücksichtigen. 

(4) Für jede Ausbildungsstelle gemäß Abs. 3 ist neben dem Ausbildungsverantwortlichen oder dem 
mit der unmittelbaren Anleitung und Aufsicht der Turnusärzte betrauten Facharzt mindestens ein weiterer 
in Vollzeitbeschäftigung (oder mehrere teilzeitbeschäftigte Fachärzte im Ausmaß einer 
Vollzeitbeschäftigung) stehender zur selbständigen Berufsausübung berechtigter Facharzt des 
betreffenden Sonderfaches zu beschäftigen. 

(5) Zum Zweck der längerfristigen Sicherstellung der fachärztlichen Versorgung der österreichischen 
Bevölkerung kann die Bundesministerin für Gesundheit nach Anhörung der Kommission für die ärztliche 
Ausbildung gemäß Artikel 44 der Vereinbarung gemäß Artikel 15a B-VG über die Organisation und 
Finanzierung des Gesundheitswesens, BGBl. I Nr. 105/2008, in der Fassung BGBl. I Nr. 199/2013, im 
Rahmen der Verordnung über die Ärzte-Ausbildung (§ 24 Abs. 1) darüber hinaus festlegen, dass vom 
ausbildungsrechtlichen Erfordernis des Abs. 4 bei der Festsetzung von Ausbildungsstellen in einzelnen zu 
bestimmenden Sonderfächern für eine zu bestimmende Dauer abzusehen ist, sofern nicht die Bewilligung 
einer einzigen Ausbildungsstelle angestrebt wird. Zusätzlich kann die Bundesministerin für Gesundheit 
durch Verordnung Begleitmaßnahmen zur Sicherung der Ausbildungsqualität festlegen. 

(6) Die Anerkennung als Ausbildungsstätte und Festsetzung von Ausbildungsstellen hat 
erforderlichenfalls unter Auflagen und Bedingungen zu erfolgen, wenn deren Erfüllung oder Einhaltung 
für die gesetzmäßige Ausübung der Ausbildungstätigkeit, die Sicherstellung eines qualitativ hochwertigen 
Ausbildungsniveaus oder zur Wahrung der Ausbildungsvoraussetzungen nach diesem Gesetz geboten ist. 

(7) Die erstmalige Anerkennung als Ausbildungsstätte wird für einen Zeitraum von sieben Jahren 
erteilt, gerechnet ab dem im Anerkennungsbescheid festgelegten Wirksamkeitsdatum. Der Zeitraum 
verlängert sich jeweils um sieben Jahre, sofern das Rezertifizierungsverfahren gemäß § 13a ergibt, dass 
die Voraussetzungen für die Anerkennung weiterhin bestehen. 

(8) Die Anerkennung als Ausbildungsstätte ist unbeschadet des in Abs. 7 festgelegten 
Anerkennungszeitraumes zurückzunehmen oder einzuschränken, wenn 

 1. die für die Anerkennung als Ausbildungsstätte erforderlichen Voraussetzungen schon 
ursprünglich nicht gegeben waren oder 

 2. diese teilweise oder zur Gänze weggefallen sind oder 

 3. Tatsachen vorliegen, aus denen sich ergibt, dass die Anforderungen an die Ausbildung nicht oder 
nicht mehr erfüllt werden oder 

 4. Veränderungen im Versorgungsauftrag, der Leistungsstatistik und/oder der personellen oder 
materiellen Ausstattung der Ausbildungsstätte auftreten, die die Ausbildung nicht mehr 
gewährleisten. 

Gleiches gilt sinngemäß für die Zahl der festgesetzten Ausbildungsstellen. Der Träger der 
Ausbildungsstätte hat im Falle einer Umstrukturierung einer Ausbildungsstätte dies unverzüglich 
schriftlich bekanntzugeben, wobei die Anerkennung weiterhin bestehen bleibt, sofern die 
Voraussetzungen für eine Anerkennung weiterhin erfüllt sind. 
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(9) Mit der Anerkennung als Ausbildungsstätte kann das Anerkennungsausmaß entsprechend 
eingeschränkt werden, wenn die Ausbildungsstätte nicht das gesamte Gebiet der betreffenden 
Sonderfach-Grundausbildung oder Sonderfach-Schwerpunktausbildung umfasst oder die von ihr 
erbrachten medizinischen Leistungen nicht gewährleisten, dass Turnusärzten die erforderlichen 
Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten auf dem jeweiligen Gebiet der betreffenden Sonderfach-
Grundausbildung oder Sonderfach-Schwerpunktausbildung zur Gänze vermittelt werden können. 

(10) Eine rückwirkende Anerkennung als Ausbildungsstätte oder rückwirkende Festsetzung einer 
Ausbildungsstelle für die Ausbildung in einem Sonderfach ist nur auf Antrag und nur für einen Zeitraum 
von höchstens einem Jahr gerechnet ab Antragstellung zulässig. In diesem Zeitraum müssen die hiefür 
geltenden Voraussetzungen ohne Unterbrechung vorgelegen sein. 

(11) Die Ausbildungsstätten sind in das von der Österreichischen Ärztekammer elektronisch geführte 
Verzeichnis der Ausbildungsstätten für die Ausbildung zum Facharzt eines Sonderfaches aufzunehmen. 
Das Verzeichnis ist laufend zu aktualisieren und auf der Homepage der Österreichischen Ärztekammer zu 
veröffentlichen. 

(12) Hinsichtlich der Anerkennung von sowie der Festsetzung von Ausbildungsstellen in 
Universitätskliniken und sonstigen Organisationseinheiten einschließlich allfälliger Untereinheiten von 
Medizinischen Universitäten oder Universitäten, an denen eine Medizinische Fakultät eingerichtet ist (§ 6 
Universitätsgesetz 2002, BGBl. I Nr. 120/2002), ist das Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft herzustellen. 

(13) Bei der Anerkennung von Ausbildungsstätten und der Festsetzung von Ausbildungsstellen sind 
die Zahl der betroffenen Turnusärzte und Abteilungen oder sonstigen Organisationseinheiten sowie die 
entsprechenden organisatorischen Rahmenbedingungen von abteilungs- oder 
organisationseinheitsübergreifender Tätigkeit gemäß § 8 Abs. 2 vorzulegen. 
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